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Vorwort

Ziel der Studienreihe Rechtswissenschaften ist eine kompakte Wissensvermittlung
der Rechtsgebiete, die Gegenstand der ersten juristischen Prüfung sind. Sie wen-
det sich in erster Linie an Studenten der Rechtswissenschaften, darüber hinaus
aber auch an alle diejenigen, die einen Einstieg in für sie neue Lehrgebiete oder
einfach nur einen Überblick über die jeweiligen Fächer erhalten wollen.
Obwohl dieser Band, ebenso wie der erste Teil, Staatsrecht I, nur als Grundriss
konzipiert ist, besitzt er ein Druckvolumen von etwa 420 Seiten. Trotz des Um-
fangs ist es nicht möglich gewesen, wissenschaftliche Fragestellungen vertieft abzu-
handeln. Die Darstellung orientiert sich daher vor allem an der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, die allerdings besonders im grundrechtlichen Be-
reich in den letzten 20 Jahren einen Umfang genommen hat, der ein geringeres
Volumen nur mit substantiellen Abstrichen bei wesentlichen Entscheidungen ge-
stattet hätte.
Für die Unterstützung bei der Herstellung des Manuskripts habe ich meinen wis-
senschaftlichen Mitarbeitern, vor allem Dr. Marianne Wiedemann, Wirtschaftsju-
ristin Univ. Melanie Figge und Julia Bakeberg B.A. zu danken.

Friedrichshafen, im April 2010 Heinrich Wilms
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Vorwort zur 2. Auflage

Neun Jahre sind seit der ersten Auflage vergangen. Dass ein so ungewöhnlich
langer Zeitraum zwischen den beiden Auflagen verstrich, beruht in erster Linie
darauf, dass der Autor der Erstauflage, mein Freund und Kollege Prof. Dr. Hein-
rich Wilms im Jahre 2011 und viel zu früh verstorben ist. Gerne habe ich das
ehrenvolle Angebot angenommen, das Werk fortzuführen. Der Aufbau und das
Konzept des Buches blieben unberührt. Natürlich sind nach so langer Zeit auch
Änderungen und Akzentverschiebungen unvermeidlich. Sie sind da, wo sie zu
Abweichungen zur Erstauflage führen im Geiste von Heinrich Wilms gehalten,
der Wissenschaft stets auch im Sinne der Veränderung und der Neukonzeption
verstanden hat.
Für allfällige Fehler oder Ungenauigkeiten übernehme selbstverständlich ich die
volle Verantwortung.
Für die Unterstützung bei der Herstellung des Manuskripts habe ich zum einen
meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, allen voran Herrn Max Hügel und Herrn
Martin Choinowski zu danken. Die Diskussion mit ihnen, ihre kritische Lektüre
und die zahlreichen hilfreichen Anmerkungen bereiteten wissenschaftliche Freude
und haben zum Gelingen des Werkes beigetragen. Dank schulde ich zum anderen
auch den studentischen Mitarbeitern des Lehrstuhls für ihr ganz außergewöhnli-
ches Engagement. Erwähnt seien hier vor allem Frau Ann-Sofie Kusch, Herr Anto-
nio Chaves sowie Frau Charlotte Rieger.

Greifswald, im August 2019 Heinrich Lang
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Teil I: Grundrechte – Allgemeine Lehren

A. Geschichte und Begriff
§ 1 Der Begriff der Grundrechte
Unter Grundrechten sind diejenigen Rechte des Einzelnen zu verstehen, die ihm –
in der Regel durch die Verfassung – als Elementarrechte gegenüber dem Staat ver-
bürgt werden.1

Eine wesentliche Funktion der Verfassung liegt in der Begrenzung staatlicher Herr-
schaftsgewalt.2 Diese Begrenzung hat zwei Komponenten: Sie regelt zunächst, in wel-
cher Form diese Herrschaftsgewalt agiert und wie sie sich organisiert, d. h. letztlich,
wie sich der staatliche Wille bildet und wie er ausgeübt wird. Dieser Teil des Verfas-
sungsrechts findet sich im Staatsorganisationsrecht. Die andere Begrenzung staatli-
cher Herrschaftsgewalt ergibt sich aus dem rechtlichen Status der Gewaltunterworfe-
nen. Da die Bildung der staatlichen Gewalt und damit auch die Unterwerfung unter
diese Gewalt ein Produkt der Volkssouveränität ist, muss diese Volkssouveränität auch
in Gestalt jedes einzelnen Mitgliedes der Volksgemeinschaft dieser Herrschaftsgewalt
Grenzen auferlegen. Diese Grenzen formuliert das Grundgesetz in den Grund-
rechten.
Die Grundrechte sind damit die äußerste Grenze der staatlichen Herrschaftsgewalt
im Hinblick auf die ihr unterworfenen Rechtssubjekte.

Neben dieser allgemeinen Definition wird der Begriff der Grundrechte in der
deutschen Rechtswissenschaft auch enger verstanden: Danach sind Grundrechte
diejenigen Rechte, die dem Einzelnen in Art. 1 bis 19 GG gewährt werden.3

Ihrer Rechtsnatur nach sind die Grundrechte subjektiv-öffentliche Rechte. Unter ei-
nem subjektiven Recht ist ein Recht zu verstehen, das dem Einzelnen die Rechtsmacht
verleiht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu fordern.4 Bei den Grundrech-
ten handelt es sich um subjektiv-öffentliche Rechte, die die Staatsgewalt beschränken
und die Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und den Bürgern regeln.5 Sie sind
darauf ausgelegt, dass die von ihnen bezweckten günstigen Wirkungen für den Betrof-
fenen auch gerichtlich durchsetzbar sind.6

1 Ähnlich Creifelds, Rechtswörterbuch, 22. Aufl. München 2017; ähnlich Stern, in: HGR I, § 1 Rn. 51,
grundlegende konstitutionelle Rechte als Freiheits-, Gleichheits-, politische Rechte und justizielle Ga-
rantien.

2 Dazu und zu weiteren Funktionen der Verfassung Lang, in: HStR, XII, § 266 Rn. 5 ff.
3 Dazu ausführlich Rn. 65.
4 Vgl. Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 17; s. a. § 194 BGB.
5 Vgl. Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 54 ff. und Maurer, Staatsrecht, § 9 Rn. 17.
6 Vgl. Sachs, Verfassungsrecht II, Teil I, Kap. 4 Rn. 11.
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Bsp.: Art. 8 Abs. 1 gewährleistet ein subjektives Recht. Wird durch staatliches Handeln
eine Versammlung gestört, können die Betroffenen gerichtlich dagegen vorgehen und
sich auf Art. 8 Abs. 1 berufen.
Art. 20a enthält dagegen kein subjektives (Grund-)Recht: Gegen staatliche Maßnahmen,
die zu Umweltverschmutzung oder Tiersterben führen, kann ein Bürger nicht allein
unter Berufung auf Art. 20a gerichtlich vorgehen.

§ 2 Geschichte der Grundrechte
Die modernen Verfassungsstaaten setzen Grundrechte als selbstverständlich vo-
raus.
Es ist jedoch ein langer, mühevoller Bewusstwerdungsprozess gewesen, der zu der
Erkenntnis der Unverzichtbarkeit von Grundrechten in Staatsverfassungen geführt
hat. Selbst die Schweiz, die eine herausragende Rolle im geschichtlichen Prozess
der Entwicklung der Verfassungsstaaten gespielt hat, hat umfassende Grundrechte
in ihrer Bundesverfassung erst 1999 geregelt.
Die Unverzichtbarkeit von Grundrechtskatalogen in Staatsverfassungen hat sich
im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt.
Der geschichtliche Prozess der Erkenntnis der Notwendigkeit von Grundrechten
ist zudem nicht geradlinig verlaufen, sondern, im Gegenteil, von vielen Rück-
schritten begleitet gewesen, wie die Geschehnisse in der nationalsozialistischen
Diktatur zeigen.
Ausgehend von dem rein zeitlichen Entwicklungsprozess entstanden Regelungen
zur Staatsorganisation stets vor der Gewährleistung verfassungsrechtlicher Grund-
rechte. So akzeptierte das antike Griechenland – das Land, aus dem der Begriff
der Demokratie stammt – die Sklaverei, ebenso die Vereinigten Staaten von Ame-
rika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst die Auseinandersetzung mit dem
offenkundigen Widerspruch, der in der Entrechtung eines erheblichen Teiles des
Volkes gesehen werden musste, hat grundrechtliche Garantien neben den staatsor-
ganisationsrechtlichen Regelungen etablieren können. Aber auch die äußeren
Existenzbedingungen der Staaten waren mitursächlich für die unterschiedliche
Entwicklungsgeschwindigkeit von Staatsorganisationsrecht und Grundrechten.
Angesichts der unzähligen Kriege und der mit diesen notwendig verbundenen
Sicherung des Überlebens der Staatsorganisation war offenkundig die Sicherung
der organisatorischen Gewalt wichtiger als die Etablierung von Individualrechten.
Schließlich spielte die geänderte Position des Individuums, die mit der Säkularisie-
rung und der Aufklärung einherging, eine wichtige Rolle für die Gewichtsverlage-
rung der rechtlichen Positionen innerhalb der Staaten vom Staatsorganisations-
recht zu den Grundrechten.

Menschenrechte als positiv-rechtliche Gewährleistungen der Freiheit des Individuums ha-
ben sich unter dem Einfluss des späten Naturrechts in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts herausgebildet.

Der Begriff der „Grundrechte“ ist ein typisch deutscher Begriff, der zum ersten Mal
in der Paulskirchenverfassung von 1848 formuliert wurde.1 Mit dem Begriff sollte

1 Zur Vorbildfunktion des Grundrechtskatalogs der Paulskirchenverfassung vgl. nur Kühne, Die Reichs-
verfassung der Paulskirche, 2. Aufl. 1998, S. 159 ff.
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verdeutlicht werden, dass es sich bei diesen Rechten um die fundamentalen Positi-
onen handelt, auf denen die Verfassung aufbaut.2
In vielen Verfassungen wird zwischen „Menschenrechten“ und „Bürgerrechten“ un-
terschieden. Im Allgemeinen will man damit zum Ausdruck bringen, dass Men-
schenrechte allen Menschen zustehen, Bürgerrechte aber nur den Mitgliedern des
jeweiligen Staatsverbandes.
Die geschichtlichen Ursprünge heutiger Grundrechte reichen weit zurück, wobei
man zwischen ideengeschichtlicher Tradition und verfassungsrechtlichen Verbür-
gungen unterscheiden muss. Vielfach gab es nämlich grundrechtliche Positionen,
die nicht in Verfassungen niedergelegt, sondern bloß einfachgesetzlich formuliert
waren oder auch nur auf bloßer Tradition beruhten.

I. Ideengeschichtlicher Hintergrund der Grundrechte

Grundrechtsgedanken gab es bereits in der antiken Philosophie. Bei Aristoteles und
Platon finden sich Begriff und Idee der Freiheit.3 Diese Freiheit war allerdings
nicht universalistisch gedacht und ging auch nicht von einer Idee der Gleichheit
der Menschen aus. Dies zeigt die Tatsache, dass auch im griechischen Staatsideal
eine grundsätzliche Akzeptanz von Sklaven, also Rechtlosen, nicht in Frage gestellt
wurde.
Bei den Stoikern finden sich ethisch und philosophisch begründete, den Menschen
angeborene Rechte, wie etwa die Lehre von der Gleichheit der Menschen.4

Die antiken philosophischen Ansätze führten jedoch zu keinen Veränderungen in
der politischen und ökonomischen Ordnung, geschweige denn zu einer Anerken-
nung von Grundrechten.

Dem frühchristlichen Mittelalter entstammt die Vorstellung der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen. Aus dieser wird die Freiheit und Gleichheit aller Menschen
abgeleitet. Dennoch wurde der weitere Schritt von der Gleichheit vor Gott zur
Anerkennung von Freiheit und Gleichheit aller Menschen – in Form eines unan-
tastbaren Menschenrechts – nicht vollzogen.5
Das Hochmittelalter war durch die Auseinandersetzung zwischen den zwei Gewal-
ten, der geistlichen und weltlichen Macht, geprägt. Dieser Dualismus führte zur
Entwicklung von Theorien zur Beschränkung der Herrschaftsgewalt. So wurde zum
Beispiel ein Widerstandsrecht der Untertanen gegen Willkür des Herrschers aner-
kannt.
Nach Thomas von Aquin war es die Pflicht des Herrschers, der Beauftragter Gottes
auf Erden war, nicht gegen die dignitas humana zu handeln, zu der Leben, Freiheit
und Eigentum des Menschen gehörten. Falls er dies dennoch tat, durfte man ihm
den Gehorsam verweigern und Widerstand leisten.6
Diese Gedanken der Begrenzung der Herrschermacht wirkten im Vernunft- und
Naturrechtsgedanken des Spätmittelalters fort.

2 Sutter, Die Entwicklung der Grundrechte: ein Forschungsbeitrag zum Schutz der Persönlichkeit im
Mittelalter als Baustein zu einer Geschichte der Grundrechte in Österreich, 1982, S. 106.

3 Vgl. im Einzelnen F. Berber, Das Staatsideal im Wandel der Weltgeschichte, 2. Aufl. 1978, S. 88 ff.
4 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 16 f.
5 Vgl. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978, S. 15 ff.
6 Vgl. Stern, Staatsrecht III/1, § 59, S. 59 ff.

3

8

9

10


